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1. Aussonderung von Unterlagen 
a) Fristberechnung 
Zu Beginn des Jahres 2012 dürfen wieder umfangreiche Geschäftsunterlagen ausgesondert werden. Maßgeblich 
für die Berechnung dabei ist, wann, d.h. in welchem Jahr, letztmals ein Beleg erstellt wurde, eine Eintragung 
vorgenommen wurde bzw. die Abschlussarbeiten durchgeführt wurden. Die rechtlichen Grundlagen hinsichtlich 
der Aufbewahrungspflichten sind in § 257 HGB, § 147 Abs. 3 AO und § 41 Abs. 1 EStG niedergelegt. 
Beispiel: Die letzten abschließenden Buchführungsarbeiten für das Wirtschaftsjahr 2000 wurden im November 
2001 durchgeführt. Zu diesem Zeitpunkt wurde auch das Inventarverzeichnis dieses Wirtschaftsjahres berichtigt. 
Die Aufbewahrungsfrist für die o.g. Unterlagen beginnt mit Ablauf des Jahres, in dem letztmalig Eintragungen 
oder Änderungen vorgenommen wurden. Dies ist das Jahr 2001. Somit beginnt die Frist mit Ablauf des Jahres 
2001 und endet mit Ablauf des Jahres 2011. 
Die Unterlagen für 2000 dürfen dann erst mit Ablauf des Jahres 2011 ausgesondert werden. 
b) 10-jährige Aufbewahrungspflicht 
Die 10-jährige Aufbewahrungsfrist gilt z.B. für folgende Unterlagen: 
• Prima-Nota 
• Saldenliste 
• Sachkonten 
• Debitoren- und Kreditorenkonten 
• Eröffnungsbilanz 
• Jahresabschluss und Lagebericht 
• Anlagenverzeichnis 
• Warenbestandsaufnahmen 
• Verträge (soweit es sich um Dauerverträge handelt, z.B. Mietverträge, die auch für die  
   nachfolgenden Jahre gelten, gilt die Aufbewahrungspflicht der nachfolgenden Jahre) 
• Organisationsunterlagen zur Buchführung 
• Kassenberichte, Kassenbücher 
• Bankauszüge, Darlehensauszüge 
• Eingangsrechnungen, falls Verwendung als Buchungsbeleg 
• Ausgangsrechnungen, falls Verwendung als Buchungsbeleg 
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• Buchungsbelege 
c) 6-jährige Aufbewahrungspflicht 
Die 6-jährige Aufbewahrungsfrist gilt z.B. für folgende Unterlagen: 
• Schriftverkehr bzgl. des Geschäftsverkehrs 
• Lohnkonten sowie die dazugehörigen notwendigen Belege und Bescheinigungen mit  
   entsprechenden Eintragungen 
• sämtliche sonstige für die Besteuerung bedeutsamen Unterlagen 
• E-Mail, soweit sie nicht unter die 10-jährige Aufbewahrungspflicht fallen 
d) Lieferscheine 
Auch wenn sich die Angaben aus den Rechnungen ergeben, fallen die Lieferscheine unter die 
Aufbewahrungspflicht. Lieferscheine sind als empfangene Handels- oder Geschäftsbriefe nach § 147 Abs. 1 Nr. 2 
AO aufbewahrungspflichtig. 
Dabei gilt für diese empfangenen Handelsbriefe eine 6-jährige Aufbewahrungspflicht. Sollten die Lieferscheine als 
Buchungsbeleg verwendet werden, gilt für die Lieferscheine die 10-jährige Aufbewahrungspflicht nach § 147 Abs. 
1 Nr. 4 AO. 
e) Aufbewahrungspflicht nach dem Umsatzsteuergesetz 
Gemäß § 14 b Abs. 1 Umsatzsteuergesetz (UStG) hat der Unternehmer aufzubewahren: 
• ein Doppel der Rechnung, die er selbst oder ein Dritter in seinem Namen und für seine Rechnung  
   ausgestellt hat, 
• alle Rechnungen, die er erhalten oder die ein Leistungsempfänger oder in dessen Namen und für  
   dessen Rechnung ein Dritter ausgestellt hat. 
Die Aufbewahrungsfrist beträgt zehn Jahre und beginnt mit dem Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Rechnung 
ausgestellt wird. Die Aufbewahrungspflicht läuft jedoch nicht ab, soweit und solange die Unterlagen für Steuern 
von Bedeutung sind, für welche die Festsetzungsfrist noch nicht abgelaufen ist (§ 147 Abs. 3 Satz 3 AO). 
Die Aufbewahrungspflichten gelten auch: 
• für Fahrzeuglieferer (§ 2a UStG), 
• in den Fällen, in denen der letzte Abnehmer die Steuer nach § 13 a Abs. 1 Nr. 5 UStG schuldet, für  
   den letzten Abnehmer und 
• in den Fällen, in denen der Leistungsempfänger die Steuer nach § 13 b Abs. 2 UStG schuldet, für den 
Leistungsempfänger (unabhängig davon, ob die Leistung für den unternehmerischen oder 
nichtunternehmerischen Bereich bezogen wurde). 
f) Vernichtungsverbot für bestimmte Unterlagen 
Ein Vernichtungsverbot besteht allerdings für die o.g. Unterlagen, wenn 
• eine Außenprüfung bereits begonnen hat und diese Unterlagen für die Außenprüfung von Bedeutung sind, oder 
• ein steuerstrafrechtliches bzw. bußgeldrechtliches Ermittlungsverfahren anhängig ist, oder 
• ein Rechtsbehelfsverfahren aufgrund einer Außenprüfung zu erwarten ist, oder 
• die Belege sind für Zeiträume bedeutsam, für die eine Steuerfestsetzungsfrist noch nicht abgelaufen ist. 
g) Private Unterlagen 
Private Unterlagen, wie zum Beispiel Belege zu Zins- und Mieteinnahmen, Sonderausgaben, außergewöhnliche 
Belastungen, Werbungskosten usw. unterliegen regelmäßig keiner Aufbewahrungspflicht. D.h., sobald für das 
jeweilige Jahr eine endgültige Steuerfestsetzung vorliegt, könnten diese Belege vernichtet werden. Solange der 
Fall „offen“ ist (Rechtsmittel oder Vorbehalt der Nachprüfung/Vorläufigkeitsvermerk), sollten die Belege 
aufbewahrt werden, da im Regelfall die Beweispflicht beim Steuerbürger liegt, wenn es sich um steuermindernde 
Anträge handelt. 
h) Aufbewahrungspflicht bei Lieferungen/Leistungen für den Privatbereich 
Seit dem 1.8.2004 gilt eine Aufbewahrungspflicht für Nicht-Unternehmer. Soweit eine steuerpflichtige 
Werklieferung oder sonstige Leistung im Zusammenhang mit einem Grundstück vorliegt, besteht eine 
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Rechnungsausstellungspflicht auch gegenüber einem Nicht-Unternehmer. Der Nicht-Unternehmer 
(Leistungsempfänger) hat die Rechnungen, einen Zahlungsbeleg oder andere beweiskräftige Unterlagen zwei 
Jahre aufzubewahren. Die 2-Jahres-Frist gilt nur, wenn er 
1. nicht Unternehmer ist oder 
2. Unternehmer ist, aber die Leistung für seinen nichtunternehmerischen Bereich verwendet. 
Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Schluss des Kalenderjahres, in dem die Rechnung ausgestellt worden ist. 
 

2. Krankheitskosten bei der Einkommensteuer nicht abzugsfähig, wenn sie zur Wahrung eines 
Beitragsrückerstattungsanspruchs nicht bei der Krankenversicherung geltend gemacht worden sind 

Im Rahmen des einstweiligen Rechtsschutzes hat das FG Rheinland-Pfalz zur der Frage Stellung genommen, ob 
Krankheitskosten bei der Einkommensteuer-Veranlagung steuermindernd berücksichtigt werden können, wenn 
die betreffenden Aufwendungen bei der zuständigen Krankenversicherung wegen eines Anspruchs auf 
Beitragsrückerstattung nicht geltend gemacht werden. 
Im Streitfall hatten die Antragsteller in ihrer ESt-Erklärung 2009 Krankheitskosten in Höhe von fast 5.000 Euro bei 
den außergewöhnlichen Belastungen geltend gemacht. Die Frage nach zu erwartenden Versicherungsleistungen 
beantworten sie mit ´0´. Nachdem das Finanzamt mit dem Einkommensteuerbescheid 2009 die begehrte 
steuerliche Berücksichtigung versagt hatte, trugen die Antragsteller im Einspruchsverfahren u. a. vor, eine 
Gegenüberstellung der Erstattungsleistungen im Falle der Einreichung mit denen im Falle der Nichteinreichung 
ergebe, dass es sowohl für den Fiskus als auch für sie vorteilhafter wäre, die Arztrechnungen nicht einzureichen. 
Nachdem das FA auch nicht bereit war, die Vollziehung des ESt-Bescheides 2009 auszusetzen, beantragten die 
Antragsteller die Aussetzung der Vollziehung bei Gericht. 
Der Antrag auf Aussetzung der Vollziehung hatte jedoch keinen Erfolg. Das FG Rheinland-Pfalz hatte weder 
ernsthafte Zweifel an der Rechtsmäßigkeit des ESt-Bescheides 2009 noch konnte es eine unbillige Härte 
erkennen. Es führte u. a. aus, Aufwendungen könnten nur dann agB darstellen, wenn und soweit der 
Steuerpflichtige hierdurch tatsächlich endgültig wirtschaftlich belastet sei. Eine solche endgültige Belastung trete 
jedoch dann nicht ein, wenn dem Steuerpflichtigen in diesem Zusammenhang Erstattungszahlungen zufließen 
würden. Wären erstattete Aufwendungen auch noch als agB abzugsfähig, träte eine nicht gerechtfertigte 
doppelte Entlastung ein. Flössen dem Steuerpflichtigen zwar keine Erstattungsleistungen zu, hätte er aber einen 
Anspruch hierauf gehabt und verzichte er auf eine Erstattung um – wie hier – eine Beitragsrückerstattung zu 
erhalten, nehme dies den Aufwendungen grundsätzlich den Charakter der – für eine agB notwendigen – 
Zwangsläufigkeit. Könnten sich Steuerpflichtige durch Rückgriff auf ihre Versicherung ganz oder teilweise schadlos 
halten, sei eine Abwälzung der Kosten auf die Allgemeinheit nicht gerechtfertigt. 
Der Sonderfall, dass der Verzicht auf den Erstattungsanspruch selbst zwangsläufig oder die Geltendmachung des 
Erstattungsanspruchs dem Steuerpflichtigen nicht zumutbar sei, liege hier nicht vor. Wolle man aus jedem 
finanziellen Vorteil, der sich aus einem Verzicht der Geltendmachung eines Ersatzanspruches ergebe, die 
Unzumutbarkeit der Geltendmachung selbst ableiten, so würde dies zu einer vom Wortlaut des 
Ausnahmevorschrift der agB nicht gedeckten und unzulässigen Ausdehnung des Regelungszwecks der Vorschrift 
führen. 
Dem stehe nicht entgegen, dass nach herrschender Meinung Krankheitskosten dann als agB anerkannt würden, 
wenn gar kein Versicherungsschutz bestanden hätte; dieser Fall liege hier nicht vor. 
Dieser Beschluss ist nicht anfechtbar.“ 
 

3. Zuordnungsentscheidung bei gemischt genutzten Gegenständen 
Gegenstände, die privat und zu mindestens 10 v.H. unternehmerisch genutzt werden, können in vollem Umfang 
dem Unternehmensbereich zugeordnet werden. Die Zuordnung zum Unternehmen ermöglicht den vollen 
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Vorsteuerabzug, z.B. bei einem gemischt genutzten Pkw. Die Zuordnung erfolgt regelmäßig durch Abzug der 
Vorsteuer aus den Anschaffungs- oder Herstellungskosten in der Umsatzsteuer-Voranmeldung. 
Ist der Vorsteuerabzug nicht vollständig möglich, z.B. bei teilweise privat genutzten Grundstücken mit Bauantrag 
oder Kaufvertrag ab 2011, setzt die Zuordnung zum Unternehmen eine schriftliche Erklärung gegenüber dem 
Finanzamt voraus. Dies ermöglicht eine Vorsteuerberichtigung zugunsten, wenn sich die unternehmerische 
Nutzung innerhalb von 10 Jahren erhöht. Wurde der Gegenstand in der laufenden Umsatzsteuer-Voranmeldung 
noch nicht dem Unternehmen zugeordnet, kann die Zuordnung mit der Umsatzsteuer-Jahreserklärung nachgeholt 
werden. Die Jahreserklärung ist grundsätzlich bis 31. Mai des Folgejahrs abzugeben. Bei steuerlich beratenen 
Unternehmern verlängert sich die Abgabefrist regelmäßig bis 31. Dezember. Dennoch ist die 
Zuordnungsentscheidung laut Bundesfinanzhof spätestens bis 31. Mai zu treffen. 
 

4. Aufbewahrung digitaler Unterlagen bei Bargeschäften 
Wer eine elektronische Registerkasse einsetzt, muss sämtliche Daten 10 Jahre jederzeit verfügbar, unverzüglich 
lesbar und maschinell auswertbar aufbewahren. Alle steuerlich relevanten Einzeldaten, Journal-, Auswertungs-, 
Programmier- und Stammdatenänderungsdaten müssen unveränderbar in einem auswertbaren Datenformat 
innerhalb des Geräts oder auf einem externen Datenträger gespeichert werden. Nicht zulässig ist eine 
Verdichtung der Daten, z.B. durch Speicherung nur der Rechnungsendsummen. 
Ein Vorhalten der Daten allein in ausgedruckter Form ist nicht ausreichend. Die zum Gerät gehörenden 
Bedienungs- und Programmieranleitungen sind ebenfalls aufzubewahren. Die verschärften 
Aufbewahrungspflichten gelten auch für Taxameter oder Wegstreckenzähler. 
Inwieweit das eingesetzte Kassensystem die Aufbewahrungspflichten erfüllt, ist mit dem Hard- und 
Softwareanbieter abzustimmen. Nachrüstungen müssen soweit technisch möglich vorgenommen werden. Nicht 
nachrüstbare Geräte dürfen bis 31. Dezember 2016 weiterverwendet werden. Bei einer Außenprüfung darf die 
Finanzverwaltung selbst auf das Kassensystem zugreifen und Auswertungen vornehmen. Bei einer Verletzung der 
Aufzeichnungspflichten ist die Buchführung nicht ordnungsgemäß, und das Finanzamt kann den Gewinn schätzen. 
 

5. Ansatz der verkehrsgünstigeren Straßenverbindung für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 
a) Allgemeines 
Nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 EStG bemisst sich die Entfernungspauschale grundsätzlich nach der kürzesten 
Straßenverbindung. In der Vergangenheit war immer wieder streitig, wie der Begriff „verkehrsgünstiger“ 
auszulegen ist. 
b) Rechtsprechung des BFH 
In zwei Urteilen vom 16.11.2011hat der Bundesfinanzhof nunmehr wie folgt Stellung genommen 

- Ob eine Straßenverbindung verkehrsgünstiger ist, richtet sich nach den Umständen des Einzelfalls. 
Entgegen der Auffassung der Verwaltung ist jedoch keine Mindestzeitersparnis von mindestens 20 
Minuten erforderlich. 

- Ein Ansatz der verkehrsgünstigeren Strecke ist nur dann möglich, wenn diese Strecke vom Arbeitnehmer 
tatsächlich genutzt wird. 

c) Zusammenfassung 
Für den Ansatz der (längeren) verkehrsgünstigeren Strecke ist es erforderlich, dass der Arbeitnehmer 
dokumentiert, dass diese Strecke z.B. aufgrund der Anzahl der Ampeln sowie der Verkehrsführung einfacher und 
damit auch „stressfreier“ als die kürzere Strecke zurückgelegt werden kann. Dies gilt auch dann, wenn die 
Zeitersparnis je Arbeitstag weniger als 20 Minuten beträgt. 
 


